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W�hrend die Anwendung des „more
economic approach“ im allgemeinen
Kartellrecht heftig umstritten ist, hat die
parallele Entwicklung im EG-Beihilfen-
recht bislang, von Zustimmung und Ab-
lehnung auf EG-beihilfenrechtlichen
Fachveranstaltungen abgesehen, keine
vergleichbare wissenschaftliche Diskus-
sion ausgel�st. Dabei ist auch bei dieser
wichtigen Neuausrichtung der Kommis-
sionspraxis eine kritische wissenschaft-
liche Begleitung von großer Bedeutung.

Seinen Ausgangspunkt findet der An-
satz im „State Aid Action Plan“ der
Kommission vom Juni 2005. Hier hat die
Kommission ihre Ausrichtung bei der
�berarbeitung des EG-Beihilfenrechts
formuliert und dabei neben den Zielen
„weniger und besser ausgerichtete Bei-
hilfen“, Verbesserungen beim Verfah-
rensablauf und bei der Rechtsdurchset-
zung auch auf eine verfeinerte wirt-
schaftliche Betrachtungsweise verwie-
sen. In diesem Zusammenhang reflek-
tiert die Kommission auch erstmals ex-
plizit ihre Rolle als Beihilfen-Kontrol-
leur und gibt zu erkennen, dass es letzt-
lich im Wesentlichen um das Verhindern
negativer externer Effekte zwischen den
Mitgliedstaaten geht. Dies spricht f�r
eine deutlich h�here Pr�fungsdichte bei
den Tatbestandsmerkmalen der Zwi-
schenstaatlichkeit und der Wettbewerbs-

verf�lschung, als dies bislang der Fall
war. Stattdessen setzt die Kommission
aber auf der Rechtfertigungsebene an.
Hier hat sie einen dreistufigen Abw�-
gungstest entwickelt. Danach ist zu-
n�chst zu pr�fen, ob die geplante Maß-
nahme einem hinreichend definierten
Ziel dient, sei es die Beseitigung eines
Marktversagens oder verteilungspoliti-
sche Zwecke und hier insbesondere die
regionale Koh�sion. Sodann muss fest-
gestellt werden, dass die Maßnahme die-

ses Ziel auch tats�chlich zu erreichen im
Stande ist, also auch entsprechende An-
reizeffekte setzen kann. Schließlich ist
eine Abw�gung zwi-
schen dem Ausmaß
der Wettbewerbs-
und Handelsverzer-
rung einerseits und
der auf der zweiten
Stufe identifizierten Zweckerreichung
andererseits vorzunehmen.

Dieser Ansatz stellt eine sinnvolle Fort-
entwicklung der bisherigen Verh�ltnis-
m�ßigkeitspr�fung dar, die oftmals we-
nig transparent und reichlich willk�rlich
erschien und deren Anwendung vom
EuGH nicht nachhaltig gepr�ft wurde.
Dabei f�hrt die strikte Anwendung des
neuen Tests zum einen dazu, dass eine
strengere Kontrolle der Beihilfen er-
folgt. So sind z.B. solche Beihilfen nun-
mehr eindeutig nicht mehr genehmi-
gungsf�hig, die das erkl�rte Ziel einer
Beseitigung des Marktversagens nicht
(hinreichend) zu erreichen verm�gen.
Eine vollkommen �berfl�ssige und wett-
bewerbsverzerrende Beihilfe zur F�rde-
rung von Breitbandinfrastrukturen in der
gut erschlossenen Region von Appinge-
dam in den Niederlanden konnte so als
nicht genehmigungsf�hig aussortiert
werden (ABl. 2007 L 86/1). Zum ande-
ren wird die Selbstbindung der Kommis-
sion an �konomisch reflektierte Recht-
fertigungsmaßst�be erh�ht. Beides ist zu
begr�ßen.

Setzt sich die �berzeugende Rechtspre-
chung des EuG im Fall Le Levant (T-34/

02, Slg. 2006, II-267) durch, wird die
Kommission ihren �konomisch verfei-
nerten Ansatz k�nftig aber auch auf der
Tatbestandsebene entfalten m�ssen.
Denn das EuG verlangt – in gewisser
Abweichung von der bisherigen gericht-
lichen Großz�gigkeit – eine st�rkere Be-
gr�ndung seitens der Kommission, wa-
rum und in welcher Form im konkreten
Fall eine Wettbewerbsverf�lschung vor-
lag. Eine �hnliche Entwicklung ist f�r
das Tatbestandsmerkmal der Handelsbe-
eintr�chtigung zu w�nschen. Dann w�re
im Fall Appingedam zun�chst auf der
Tatbestandsebene festzustellen gewe-
sen, ob �berhaupt eine Kontrolle durch
die Kommission angesichts einer Wett-
bewerbsverzerrung und Handelsbeein-
tr�chtigung angezeigt war. Dies wird zu
einem Zur�ckfahren der Beihilfenkont-
rolle f�hren, die durch entsprechende
institutionelle Vorkehrungen auf natio-
naler Ebene kompensiert werden muss.
So gibt es in Deutschland nach wie vor
keine effektiven Ex-ante-Kontroll-
mechanismen gegen�ber der Vergabe
irrationaler Subventionen. Die Ex-

post-Kontrolle durch
Rechnungsh�fe kann
diese L�cke nicht
schließen. Daher
wird Deutschland
weiterhin Subventi-

ons-Europameister bleiben. Der Vor-
schlag der Kommission, hier eine unab-
h�ngige Kontrollinstanz auf nationaler
Ebene zu etablieren, verdient in
Deutschland also eine n�here Pr�fung.

Schließlich wird die Kommission in ei-
nem weiteren Schritt die zahlreichen
Leitlinien, Mitteilungen und Verordnun-
gen im EG-Beihilfenrecht auf ihre �ko-
nomische Rationalit�t hin pr�fen m�s-
sen. Die ersten diesbez�glichen Ergeb-
nisse zeigen, dass noch weiterer Kl�-
rungsbedarfbesteht.Sok�nntedie j�ngs-
te Beschr�nkung der De-minimis-Ver-
ordnung auf transparente Beihilfen zu
unn�tigen Notifizierungen und Transak-
tionskosten gerade bei neueren Formen
�ffentlich-privater Kooperationen auf
kommunaler Ebene f�hren. Diese Fra-
gen k�nnen jetzt jedoch im Raster eines
verfeinerten �konomischen Konzepts
diskutiert werden. Es besteht damit die
Hoffnung, dass auch die Ausgestaltung
des Genehmigungsermessens der Kom-
mission k�nftig st�rker einer �konomi-
schen Rationalit�ts-Kontrolle unterliegt.
Also: „Mehr davon!“

Prof. Dr. J�rgen K�hling, LL.M.
(Br�ssel), Regensburg

… „Mehr davon!“

Der „more economic approach“
der Kommission im
EG-Beihilfenrecht …


